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Teil des Ausbildungsberufsbildes 

mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 
Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

» Berufsbildpositionen ent-
sprechend dem § 4 Absatz 1 
und 2 der Ausbildungsver-
ordnung

» Zeitliche Richtwerte entspre-
chend dem Ausbildungsrah-
menplan

In dieser Spalte finden sich 
die aus dem Ausbildungsrah-
menplan übernommenen zu 
vermittelnden Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten. 

In dieser Spalte können, 
auch mit Hilfe der Erläute-
rungen zum Ausbildungs-
rahmenplan, die Ausbil-
dungsinhalte präzisiert und 
den jeweiligen betriebli-
chen Voraussetzungen ent-
sprechend ergänzt werden. 

Hier können auch Gründe, 
die eine Vermittlung zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt 
noch nicht ermöglichten, 
genannt werden. 

Zum Ende der Ausbildung 

müssen alle Ausbildungs-
inhalte vermittelt worden 
sein! 

In dieser Spalte kann z. B. eingetragen 
werden: 

» der voraussichtliche Zeitpunkt der
Vermittlung innerhalb des Ausbil-
dungsjahrs (z. B. Monat/Quartal)

» die Vermittlungsdauer im Betrieb
» der Betriebsteil
» der zuständige Ausbilder oder die

vom Ausbilder mit der Ausbildung
beauftragte Person

» außerbetriebliche Ausbildungsmaß-
nahmen

» Ausbildungsunterlagen



 
 

1. bis 18. Monat 

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 

mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 
Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

Durchführen von betrieblicher und 

technischer Kommunikation sowie 

Informationsverarbeitung  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 1)  

4 Wochen 

d) jeweils Fachliteratur, Herstellerunterla-

gen, Betriebsanleitungen oder Ge-

brauchsanleitungen in deutscher oder 

englischer Sprache anwenden 

   

e) Einzelteilzeichnungen, Zusammenstel-

lungszeichnungen, Explosionszeichnun-

gen und Stücklisten anwenden 

   

f) Übersichtsschaltpläne, Stromlaufpläne, 

Verdrahtungs- und Anschlusspläne le-

sen, zeichnen und anwenden 

   

g) Anordnungs- und Installationspläne an-

wenden und anfertigen 

   

h) berufsbezogene nationale und interna-

tionale Vorschriften einhalten und tech-

nische Regelwerke und Normen sowie 

sonstige technische Informationen an-

wenden 

   

i) Gespräche situationsgerecht führen und 

verschiedene kulturelle Identitäten bei 

der Kommunikation beachten 

   



j) Informationen beschaffen, aufgabenge-

recht bewerten, auswählen und wieder-

geben und bei der Wiedergabe deut-

sche und englische Fachbegriffe anwen-

den
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k) Sachverhalte schriftlich und mündlich 

darstellen, Gesprächsergebnisse schrift-

lich fixieren und Protokolle anfertigen

l) Standardsoftware, insbesondere Kom-

munikations-, Textverarbeitungs-, Ta-

bellenkalkulationssoftware, sowie Zei-

chenprogramme und Planungssoftware,

anwenden

m) Daten sichern, pflegen und archivieren

n) Vorschriften des Datenschutzes und des 

Urheberrechtes einhalten

o) Kommunikationsgeräte zur Übertragung 

von Daten und Sprache einsetzen

Planen und Organisieren der Arbeit 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 2)

4 Wochen 

a) Sachverhalte und Informationen zur Ab-

wicklung von Aufträgen aufnehmen,

wiedergeben und auswerten

b) Montage- und Bauteile, Materialien und 

Betriebsmittel für den Arbeitsablauf

auswählen, termingerecht anfordern,

transportieren, lagern und montagege-

recht bereitstellen

c) persönliche Schutzausrüstungen, Werk-

zeuge, Messgeräte, Bearbeitungsma-

schinen und technische Einrichtungen 

auswählen, disponieren, beschaffen 

und bereitstellen
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d) Arbeitsschritte festlegen und erforderli-

che Abwicklungszeiten einschätzen, Ar-

beitsabläufe und Teilaufgaben unter Be-

achtung wirtschaftlicher und terminli-

cher Vorgaben planen und bei Abwei-

chungen von der Planung Prioritäten 

setzen

e) Aufgaben im Team planen

Durchführen von qualitätssichern-

den Maßnahmen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 3)

4 Wochen 

a) betriebliche Qualitätssicherungssys-

teme im eigenen Arbeitsbereich anwen-

den und Qualitätssicherungsmaßnah-

men projektbegleitend durchführen und 

dokumentieren

b) Ursachen von Qualitätsmängeln syste-

matisch feststellen, beseitigen und do-

kumentieren

Beraten und Betreuen von Kunden 

und Kundinnen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 4)

2 Wochen 

a) Kunden und Kundinnen hinsichtlich 

Dienstleistungen, Produkten und Mate-

rialien beraten

b) Kunden und Kundinnen auf Wartungsar-

beiten und auf Instandhaltungsverein-

barungen hinweisen

c) Kunden und Kundinnen auf Gefahren an 

elektrischen Anlagen hinweisen und 

über notwendige Änderungen zur Ge-

fahrenbeseitigung beraten

d) Kunden und Kundinnen auf Sicherheits-

regeln und Vorschriften hinweisen

a) Kunden und Kundinnen über Daten-

schutz- und Datensicherheitskonzepte 
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Prüfen und Einhalten von Daten-

schutz- und Informationssicherheits-

konzepten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 5)

4 Wochen 

beraten, auf Sicherheitsrisiken, rechtli-

che Regelungen und Vorgaben hinwei-

sen und Beratungsergebnis dokumen-

tieren 

b) Urheberrechte berücksichtigen und ein-

halten

c) technische Maßnahmen zum Daten-

schutz und zur Datensicherheit in Sys-

teme integrieren

Prüfen und Beurteilen von Schutz-

maßnahmen an elektrischen Anlagen 

und Geräten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 6)

16 Wochen 

a) Bestimmungen und Sicherheitsregeln 

beim Arbeiten an und in der Nähe von 

elektrischen Anlagen und elektrischen 

Betriebsmitteln beachten, insbesondere 

Unfallverhütungsvorschriften und Best-

immungen des Verbands der Elektro-

technik, Elektronik und Informations-

technik e. V.

b) Räume hinsichtlich ihrer Umgebungsbe-

dingungen und der Zusatzfestlegungen 

für Räume besonderer Art nach bauord-

nungsrechtlichen Vorschriften beurtei-

len

c) Netzform und Art der Erdungsanlage er-

mitteln und Schutzmaßnahmen festle-

gen

d) Schutz gegen direktes Berühren (Basis-

schutz) durch Sichtkontrolle beurteilen 

e) Niederohmigkeit von Leitern ermitteln 

und die Ergebnisse beurteilen
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f) Hauptpotentialausgleich, Schutz- und 

Funktionspotentialausgleich prüfen und 

beurteilen

g) Isolationswiderstände ermitteln und die 

Ergebnisse beurteilen

h) Schleifen- und Netzinnenwiderstände 

ermitteln und die Ergebnisse beurteilen

i) Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen bei

indirektem Berühren (Fehlerschutz), ins-

besondere durch Abschaltung mit Über-

strom-Schutzeinrichtungen und Fehler-

strom-Schutzeinrichtungen (zusätzlicher

Schutz) prüfen und beurteilen

j) Prüfungen und Ergebnisse dokumentie-

ren

k) Funktion mechanischer und elektroni-

scher Schutzeinrichtungen von beweg-

ten Teilen durch Sichtkontrolle prüfen 

und erproben

l) Bestimmungen zum vorbeugenden 

Brandschutz einhalten

Messen und Analysieren physikali-

scher Kennwerte an Systemen der 

Informations- und Kommunikations-

technik 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 8)

8 Wochen 

a) Messverfahren und Messgeräte in Ab-

hängigkeit der zu messenden Kenn-

werte auswählen

b) Kenndaten von Bauteilen und Baugrup-

pen prüfen und bewerten

c) Funktionsfähigkeit von Systemen und 

Komponenten prüfen

d) Fehlersuche systematisch durchführen
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Projektieren der Arbeit 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 9)

8 Wochen 

a) Übersichts- und Schaltpläne, Stromlauf-

pläne, Ablaufpläne, Anordnungs- und 

Installationspläne, Grundrisse von Ge-

bäuden und Räumen, Verdrahtungs- 

und Anschlusspläne sowie rechtliche 

Vorschriften interpretieren und anwen-

den

b) Übersichts- und Schaltpläne, Stromlauf-

pläne, Ablaufpläne, Anordnungs- und 

Installationspläne, Grundrisse von Ge-

bäuden und Räumen, Verdrahtungs- 

und Anschlusspläne skizzieren und an-

fertigen

c) Werkzeuge, Geräte und technische Ein-

richtungen betriebsbereit machen, war-

ten und überprüfen und bei Störungen 

Maßnahmen zu deren Beseitigung ein-

leiten

d) Materialien, Ersatzteile, Werkzeuge so-

wie Betriebsmittel auswählen, lagern,

disponieren und bereitstellen

Montieren, Installieren und Integrie-

ren von Systemen der Informations- 

und Kommunikationstechnik 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 10)

12 Wochen 

a) Auftragsunterlagen prüfen und mit den 

örtlichen Gegebenheiten abgleichen 

und bauseitige Leistungen festlegen

b) Leitungswege und Gerätestandorte un-

ter Beachtung der Vorschriften zur

elektromagnetischen Verträglichkeit

festlegen

c) Geräte, Verteilungseinrichtungen, Be-

triebsmittel und Leitungsführungssys-

teme auswählen und mit geeignetem

Befestigungsmaterial montieren
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d) Leitungen zurichten und mit unter-

schiedlichen Verbindungstechniken an-

schließen

Parametrieren, Inbetriebnehmen 

und Übergeben von Systemen der 

Informations- und Kommunikations-

technik 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 11)

4 Wochen 

a) Geräte und Systeme nach Vorgaben pa-

rametrieren und testen

Installieren, Programmieren, Einrich-

ten und Testen von Software zur 

Steuerung der Systeme 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 12)

2 Wochen 

a) Anwendungssoftware installieren

Bedienen und Administrieren von 

Systemen der Informations- und 

Kommunikationstechnik 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 13

2 Wochen 

a) Standardsoftware anwenden, insbeson-

dere Textverarbeitungs-, Tabellenkalku-

lations-, Grafik- und Planungssoftware

Sicherstellen des Betriebes von Sys-

temen der Informations- und Kom-

munikationstechnik 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 14)

4 Wochen 

a) Spannungsversorgung unter Berücksich-

tigung des Querschnittes planen und si-

cherstellen

Warten, Instandhalten, Betreiben 

und Optimieren von Systemen der 

a) Ge- und Verbrauchsmaterialien umwelt-

schonend lagern, verwenden und ent-

sorgen



Informations- und Kommunikations-

technik 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 16)

4 Wochen 

b) Funktion von Baugruppen mit bewegli-

chen Teilen prüfen, Baugruppen zerle-

gen und montieren und defekte Teile 

austauschen

c) erbrachte Leistungen dokumentieren 

und zur Abrechnung bereitstellen



19. bis 42. Monat

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 

mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 
Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

Planen und Organisieren der Arbeit 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 2)

2 Wochen 

f) Einhaltung von Terminen verfolgen, bei

Störungen der Leistungserbringung Kun-

den und Kundinnen informieren und Lö-

sungsvarianten aufzeigen

g) verarbeitetes Material und Ersatzteile 

sowie Arbeitszeit und Projektablauf do-

kumentieren und Nachkalkulationen 

durchführen

h) Planung und Auftragsabwicklung mit Be-

teiligten abstimmen

i) an der Projektplanung mitwirken, insbe-

sondere für Teilaufgaben eine Personal-

planung, Sachmittelplanung, Terminpla-

nung und Kostenplanung durchführen

j) Arbeitsergebnisse zusammenführen,

kontrollieren und bewerten und Kosten 

von erbrachten Leistungen errechnen

Durchführen von qualitätssichernden 

Maßnahmen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 3)

2 Wochen 

c) im Rahmen eines Verbesserungsprozes-

ses die Zielerreichung kontrollieren, ins-

besondere einen Soll-Ist-Vergleich durch-

führen

d) Vorschläge zur Verbesserung von Ar-

beitsabläufen machen
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Beraten und Betreuen von Kunden 

und Kundinnen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 4)

2 Wochen 

e) Kunden und Kundinnen über den Auftrag 

hinausgehende Leistungen anbieten

f) Erwartungen und Bedarf von Kunden 

und Kundinnen ermitteln

g) Kunden und Kundinnen hinsichtlich orga-

nisatorischer Maßnahmen zum Daten-

schutz und zur Datensicherung beraten

h) Kunden und Kundinnen hinsichtlich tech-

nischer Neuerungen, rationeller Energie-

verwendung, Wirtschaftlichkeit und 

Energieeffizienz beraten

i) Kunden und Kundinnen die Produkte und 

Dienstleistungen des Betriebes erläu-

tern, Produkte demonstrieren sowie bei

der Produktauswahl beraten

j) Kundenwünsche mit den betrieblichen,

wirtschaftlichen und rechtlichen Mög-

lichkeiten abstimmen und Aufträge ent-

gegennehmen

k) bei der Erstellung von Angeboten und 

Kostenvoranschlägen mitwirken

l) Lösungsvarianten präsentieren und be-

gründen

m) Kunden und Kundinnen hinsichtlich tech-

nischer und wirtschaftlicher Durchführ-

barkeit von Instandsetzungen beraten

n) Anlage an Kunden und Kundinnen über-

geben, ihnen die Leistungsmerkmale er-

läutern und sie in die Nutzung einweisen 

und Abnahmeprotokoll erstellen
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o) Kunden und Kundinnen auf Gewährleis-

tungsansprüche hinweisen

p) Reklamationen prüfen und bearbeiten

q) Schulungsmaßnahmen mit Kunden und 

Kundinnen abstimmen und organisato-

risch vorbereiten

r) bei der Durchführung von Schulungen 

und bei der Erfolgskontrolle dieser Schu-

lungen mitwirken

Prüfen und Einhalten von Daten-

schutz- und Informationssicherheits-

konzepten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 5)

2 Wochen 

d) Wirksamkeit und Effizienz der umgesetz-

ten Sicherheitsmaßnahmen prüfen

e) Protokolldateien, insbesondere zu Zugrif-

fen, Aktionen und Fehlern, kontrollieren 

und auswerten

Analysieren von Systemen der Infor-

mations- und Kommunikationstech-

nik 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 7)

8 Wochen 

a) Systeme zur Bearbeitung betrieblicher

Fachaufgaben analysieren sowie unter

Beachtung von Lizenzmodellen, Urheber-

rechten und rechtlichen Vorgaben zu 

barrierefreier Nutzung konzeptionieren,

konfigurieren, testen und dokumentie-

ren

b) Kundenanforderungen analysieren und 

dokumentieren

c) Datenübertragungs- und Datenverarbei-

tungsanlagen sowie die kommunikati-

ons- und sicherheitstechnische Ausstat-

tung bestimmen und deren technischen 

Schnittstellen und Standards ermitteln



A
u

sb
ild

u
n

gs
in

h
al

te
 1

9
. b

is
 4

2
. 

M
o

n
at

 
d) Gefahrenpotenziale, insbesondere für 

Personen durch Einbruch und Brand, er-

mitteln und Sicherheitskonzepte berück-

sichtigen

e) lokale und cloudbasierte Systemlösun-

gen unter Beachtung von Wirtschaftlich-

keit, Funktionalität, Zukunftssicherheit,

gesetzlichen Vorgaben und Energieeffizi-

enz ausarbeiten

f) Lösungsvarianten entwickeln und beur-

teilen

g) Anlagen projektieren, Produkte und 

Komponenten auswählen und Vorschrif-

ten zur Produkthaftung beachten

h) die zu erbringende Leistung dokumentie-

ren

Messen und Analysieren physikali-

scher Kennwerte an Systemen der 

Informations- und Kommunikations-

technik 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 8)

4 Wochen 

e) Signale an Schnittstellen prüfen, Messer-

gebnisse bewerten und dokumentieren

f) Protokolle zur Datenübertragung bewer-

ten

g) Funktion von optischen Einrichtungen 

prüfen und einstellen

h) Komponenten, Geräte und Anlagen un-

ter Beachtung der gültigen Vorschriften 

instand setzen
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Projektieren der Arbeit 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 9)

8 Wochen 

e) Kunden und Kundinnen hinsichtlich Ar-

beitsumgebung, der ergonomischen Ge-

staltung sowie hinsichtlich der Lichtver-

hältnisse und Beleuchtung beraten 

f) Arbeitsschritte festlegen und erforderli-

che Abwicklungszeiten einschätzen, Ar-

beitsabläufe und Teilaufgaben unter Be-

achtung wirtschaftlicher und terminli-

cher Vorgaben planen und bei Abwei-

chungen von der Planung Prioritäten set-

zen

g) an der Projektplanung mitwirken, insbe-

sondere an der Durchführung von Teil-

aufgaben einer Personalplanung, Sach-

mittelplanung, Terminplanung und Kos-

tenplanung

h) Kunden und Kundinnen über den Auftrag 

hinausgehende Leistungen anbieten

Montieren, Installieren und Integ-

rieren von Systemen der Informa-

tions- und Kommunikationstech-

nik 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 10)

18 Wochen 

e) Stromversorgungs-, Fernmelde- und op-

tische sowie elektrische Datenübertra-

gungsleitungen auswählen und normge-

recht verlegen

f) Gefährdungen durch Lärm, Stäube und 

Fasern, insbesondere durch Asbest, er-

kennen und emissionsarme Verfahren 

anwenden

g) Kompatibilität von Hardwarekomponen-

ten und Peripheriegeräten beurteilen

h) Hard- und Softwarekonfigurationen, Be-

triebssysteme und ihre Komponenten 

kundenspezifisch auswählen, einrichten,

installieren, konfigurieren, zu Systemen 
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i) nichtleitungsgebundene Übertragungs-

technik auswählen und einrichten

Parametrieren, Inbetriebnehmen 

und Übergeben von Systemen der 

Informations- und Kommunikati-

onstechnik 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 11)

12 Wochen 

b) Geräte und Systeme kundengerecht ein-

richten und in Betrieb nehmen

c) Protokolle erstellen und an Kunden oder

Betreiber übergeben

Installieren, Programmieren, Ein-

richten und Testen von Software 

zur Steuerung der Systeme 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 12)

12 Wochen 

b) informations- und kommunikationstech-

nische Systeme testen und Testergeb-

nisse dokumentieren und beurteilen

c) Anwendungssoftware bedarfsorientiert 

konfigurieren

d) Standardsoftware kundenspezifisch an-

passen und Bedienoberflächen einrich-

ten

e) Programme zur Datensicherung auswäh-

len, installieren und konfigurieren und 

Speichermedien konfigurieren

f) Daten und Programmspezifikationen

analysieren und Schnittstellen festlegen

g) Systeme zur Virtualisierung auswählen,

installieren und konfigurieren

h) Betriebssysteme installieren, an Hard-

warekomponenten anpassen und in Be-

trieb nehmen



A
u

sb
ild

u
n

gs
in

h
al

te
 1

9
. b

is
 4

2
. M

o
n

at
 

i) Anwendungen mittels Programmierspra-

che anpassen und Programmbibliothe-

ken verwenden

j) Schnittstellen aus Programmen und Be-

triebssystemen zu graphischen Oberflä-

chen sowie zu Datenbanken ansprechen

k) Softwarekomponenten in Systeme integ-

rieren und Datenfelder inhaltlich und 

strukturell abgleichen

l) Testkonzept und Testplan erstellen und 

Testdaten auswählen

m) Zugriffsschutzmethoden hard- und soft-

waremäßig realisieren sowie Zugangsbe-

rechtigungen festlegen

n) Haftungsregelungen beachten, insbeson-

dere Produkthaftung

Bedienen und Administrieren von 

Systemen der Informations- und 

Kommunikationstechnik 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 13)

8 Wochen 

b) Betriebssystemsteuersprachen benutzen 

sowie grafische Benutzeroberflächen 

einrichten und verwenden

c) Daten konvertieren, sichern und archi-

vieren

d) Datenbanken einrichten und verwalten,

Daten pflegen sowie Datenbankabfragen 

durchführen

e) Benutzer- und Ressourcenverwaltung 

durchführen

f) Zugriffsschutzmethoden hard- und soft-

waremäßig realisieren sowie Zugangsbe-

rechtigungen festlegen
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Sicherstellen des Betriebes von 

Systemen der Informations- und 

Kommunikationstechnik 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 14)

4 Wochen 

b) Übertragungswege festlegen

c) Systeme und Komponenten hinsichtlich 

der Anforderungen der Betriebssicher-

heit analysieren

Umsetzen und Integrieren von 

Datenschutz- und Informationssi-

cherheitskonzepten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 15)

12 Wochen 

a) Sicherheitskonzepte nach Kundenvorga-

ben unter Beachtung des Datenschutzes 

und des Urheberrechtes auswählen

b) Kunden und Kundinnen über Daten-

schutz- und Datensicherheitskonzepte 

beraten, auf Sicherheitsrisiken, rechtli-

che Regelungen und Vorgaben hinwei-

sen, Beratungsergebnis dokumentieren

c) Datenschutz- und Datensicherheitskon-

zepte umsetzen, Datenbestände sicher 

löschen und Datenträger nach Vorgaben 

entsorgen

d) Sicherheitsvorfälle analysieren und Maß-

nahmen einleiten

Warten, Instandhalten, Betreiben 

und Optimieren von Systemen 

der Informations- und Kommuni-

kationstechnik 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 16)

10 Wochen 

d) Wartungsmaßnahmen planen und 

durchführen, den jeweiligen Aufwand 

einschätzen und dokumentieren

e) Versionswechsel von Software unter Be-

rücksichtigung der betrieblichen Abläufe 

des Kunden planen und durchführen

f) Daten von defekten Geräten retten, si-

chern, bereitstellen und Geräte sicher

entsorgen
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g) Störungsmeldungen aufnehmen, Anwen-

der zu Störungen befragen und Lösungs-

vorschläge unterbreiten

h) technische Hilfestellung bei Anwender-

rückfragen geben

i) Ferndiagnose und -wartung durchführen

j) Sensoren und Aktoren prüfen, warten 

und Prüfergebnis dokumentieren

k) Funktionsfähigkeit von Systemen und 

Komponenten prüfen, Protokolle inter-

pretieren

l) bei der Erstellung von Wartungsverträ-

gen mitwirken

m) Störungen in Netzwerkinfrastrukturen 

erkennen und beheben



Während der gesamten Ausbildung zu vermitteln 

Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 

mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 
Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

Organisation des Ausbildungsbetrie-

bes, Berufsbildung sowie Arbeits- 

und Tarifrecht 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Ar-

beits- und Geschäftsprozesse des Ausbil-

dungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-

dungsvertrag sowie Dauer und Beendi-

gung des Ausbildungsverhältnisses erläu-

tern und Aufgaben der im System der

dualen Berufsausbildung Beteiligten be-

schreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die In-

halte der Ausbildungsordnung und des 

Ausbildungsplans erläutern sowie zu de-

ren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb gelten-

den arbeits-, sozial-, tarif- und mitbe-

stimmungsrechtlichen Vorschriften er-

läutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise 

der betriebsverfassungs- oder personal-

vertretungsrechtlichen Organe des Aus-

bildungsbetriebes erläutern



f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes 

und seiner Beschäftigten zu Wirtschafts-

organisationen und Gewerkschaften er-

läutern
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g) Positionen der eigenen Entgeltabrech-

nung erläutern

h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen 

erläutern

i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs 

und der beruflichen Weiterentwicklung 

erläutern

Sicherheit und Gesundheit bei der 

Arbeit 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbe-

zogenen Arbeitsschutz- und Unfallverhü-

tungsvorschriften kennen und diese Vor-

schriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Ge-

sundheit am Arbeitsplatz und auf dem

Arbeitsweg prüfen und beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Ar-

beiten erläutern

d) technische und organisatorische Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdun-

gen sowie von psychischen und physi-

schen Belastungen für sich und andere,

auch präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten 

und anwenden

f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei-

ben und erste Maßnahmen bei Unfällen 

einleiten



g) betriebsbezogene Vorschriften des vor-

beugenden Brandschutzes anwenden,

Verhaltensweisen bei Bränden beschrei-

ben und erste Maßnahmen zur Brandbe-

kämpfung ergreifen
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Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebs-

bedingter Belastungen für Umwelt und 

Gesellschaft im eigenen Aufgabenbe-

reich erkennen und zu deren Weiterent-

wicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf

Produkte, Waren oder Dienstleistungen,

Materialien und Energie unter wirt-

schaftlichen, umweltverträglichen und 

sozialen Gesichtspunkten der Nachhaltig-

keit nutzen

c) die für den Ausbildungsbetrieb gelten-

den Regelungen des Umweltschutzes 

einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Ma-

terialien einer umweltschonenden Wie-

derverwertung oder Entsorgung zufüh-

ren

e) für den eigenen Arbeitsbereich Vor-

schläge für nachhaltiges Handeln entwi-

ckeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelun-

gen im Sinne einer ökonomischen, ökolo-

gischen und sozial nachhaltigen Entwick-

lung zusammenarbeiten und adressaten-

gerecht kommunizieren



Digitalisierte Arbeitswelt 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Da-

ten sowie mit Daten Dritter umgehen 

und dabei die Vorschriften zum Daten-

schutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen 

Medien und informationstechnischen 

Systemen einschätzen und bei deren 

Nutzung betriebliche Regelungen einhal-

ten
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und effizient kommunizieren sowie Kom-

munikationsergebnisse dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen 

erkennen und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen re-

cherchieren und aus digitalen Netzen be-

schaffen sowie Informationen, auch 

fremde, prüfen, bewerten und auswäh-

len

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Me-

thoden des selbstgesteuerten Lernens 

anwenden, digitale Lernmedien nutzen 

und Erfordernisse des lebensbegleiten-

den Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, ein-

schließlich der Beteiligten anderer Ar-

beits- und Geschäftsbereiche, auch unter

Nutzung digitaler Medien, planen, bear-

beiten und gestalten



h) Wertschätzung anderer unter Berück-

sichtigung gesellschaftlicher Vielfalt 

praktizieren




